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RS OGH 1956/4/18 3Ob185/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1956

Norm

EO §253

EO §262

Rechtssatz

Ein Mieter, der unter Hinterlassung beträchtlicher Schulden nach Rückstellung des Schlüssels ins Ausland ge7üchtet

und bis heute nicht zurückgekehrt ist, gibt dadurch der Gewahrsame über die in seinen Bestandräumen be9ndlichen

Gegenstände auf.
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